
Richtlinie zur Neuordnung und Zulassung von Sondernutzungen in der 
Nürnberger Altstadt (Sondernutzungsrichtlinie Altstadt) 
 
Sachverhalt 
 
Ausgangslage 
 
In den letzten Jahrzehnten haben Warenpräsentationen, Kundenstopper und verschiedene 
andere Sondernutzungen im öffentlichen Raum mit unterschiedlichem Qualitätsniveau in der 
Altstadt deutlich zugenommen. Das Thema ist immer wieder Gegenstand der öffentlichen 
Diskussion und wurde auch in dem im Jahr 2012 beschlossenen Integrierten 
Stadtentwicklungskonzept (INSEK) Altstadt (INSEK) aufgegriffen. So hat zum Beispiel die 
Anzahl der Freischankflächen zwischen 2004 und 2016 um ca. 40 % zugenommen (waren 
es 2004 noch 550 Gastronomiebetriebe mit einer Tisch- und Stuhlaufstellung, so gab es 
2016 bereits 768 genehmigte Freischankflächen, die 15.371 m² öffentlichen Raum 
beanspruchten); mit weiter steigender Tendenz. Kundenstopper waren sogar bis 2002 in der 
Altstadt nicht zulässig. 

In der Summe führt dies insbesondere in den stark frequentierten Bereichen der Altstadt zu 
einer stark eingeschränkten Nutzbarkeit des öffentlichen Raums, zu erheblichen 
gestalterischen Beeinträchtigungen stadträumlich prägnanter und sensibler Abschnitte und 
zu wesentlichen Störungen in den Laufachsen der Fußgänger.  
 
Das INSEK Altstadt kam im Jahr 2012 zu dem Ergebnis, dass in der denkmalgeschützten 
Altstadt künftig mehr Wert auf Qualität zu legen sei. Dabei kommt in der Qualitätsdiskussion 
dem öffentlichen Raum eine Schlüsselrolle zu: Er ist Verkehrsort, Treffpunkt, Aufenthaltsort 
und prägt den visuellen Eindruck von Nürnberg. Die Altstadt ist Schwerpunkt touristischer 
Ziele und Lebens- und Arbeitsmittelpunkt vieler Menschen.  
 
Mit der Sondernutzungsrichtlinie für die Nürnberger Altstadt sollen die Art, die Größe, die 
Anordnung und die Qualität der Sondernutzungen unter Berücksichtigung der stadt-
räumlichen Lage und der Fußgängerfrequenz neu geregelt werden. Klare Regelungen sollen 
den Vollzug für die Verwaltung vereinfachen. 
 
Die Richtlinie verfolgt das Ziel, Sondernutzungen mit den Ansprüchen der Stadtgestaltung in 
Einklang zu bringen und damit die Qualität des öffentlichen Raumes, die stadträumliche und 
städtebauliche Qualität in der Altstadt zu verbessern, die Altstadt aufzuwerten und der hohen 
Passantenfrequenz Rechnung zu tragen.  
 
Auch die Erkenntnisse aus dem Urteil des Verwaltungsgerichts Ansbach vom Bayerischen 
Verwaltungsgericht  Ansbach vom 09.12.2013 (Aktenzeichen AN 10 K 13.01703) zum Fall 
„Nassauer Haus“ sind in die vorliegende Sondernutzungsrichtlinie Altstadt eingeflossen. 
 
Geltungsbereich der Sondernutzungsrichtlinie Altstadt 

Als Handlungsleitfaden für die Verwaltung bindet die Richtlinie das pflichtgemäße Ermessen 
der Verwaltung bei der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen und gewährleistet so die 
Rechtssicherheit und Gleichbehandlung im Verfahren. 
 
Wesentlicher Bestandteil der Richtlinie ist dabei die Einteilung der gesamten Altstadt in 
verschiedene Zonen, die auf die Denkmaldichte, die städtebauliche Signifikanz sowie die 
Größe der Fußgängerströme abgestimmt sind. Gerade die Hauptlaufachsen und Plätze, die 
eine hohe Passantenfrequenz aufweisen und das historische Stadtbild architektonisch 
prägen, sollen besonderen Schutzcharakter genießen. Diese Zonen sind in einem zu dieser 
Richtlinie gehörendem Straßenverzeichnis (Anlage 1) und einem Zonenübersichtsplan 
(Anlage 2) dargestellt. 



 
In der Zone 1 sind stadtbildprägende Plätze und Bereiche von besonderer städtebaulicher 
Bedeutung enthalten, die meist im Umfeld von bedeutenden Baudenkmälern und / oder 
hoher Denkmaldichte liegen und außerdem eine hohe bis sehr hohe Fußgängerfrequenz 
aufweisen. Es handelt sich um Bereiche von touristischem Interesse. Die Zone 1 stellt den 
sensibelsten Bereich in der Altstadt dar, sie hat den höchsten Schutzbedarf und umfasst 
daher so prägnante Bereiche wie z. B. die Königstraße mit Museumsbrücke und 
anschließendem Hauptmarkt, die Karolinenstraße, die Luitpoldstraße, die Bergstraße, den 
Egidienplatz, den Lorenzer Platz oder den Hallplatz. 
 
In der Zone 2  liegen wichtige und stark frequentierte  Fußgängerverbindungen innerhalb der 
Altstadt und Zugänge in die Altstadt, die unter Ensembleschutz nach dem Bayerischen 
Denkmalschutzgesetz steht. Auch Einzeldenkmäler befinden sich hier. Die Zone 2 stellt 
ebenfalls einen schutzbedürftigen Bereich dar, hier befinden sich beispielsweise die 
Kaiserstraße, der Kornmarkt, der Jakobsplatz, die Innere und Äußere Laufer Gasse oder die 
Beckschlagergasse. 
 
Die übrige Zone sind alle von den Zonen 1 und 2 nicht betroffenen Straßen, Wege und 
Plätze in der Altstadt die im Ensembleschutzgebiet Altstadt liegen – u.a. auch die Breite 
Gasse. Da die gesamte Altstadt unter Ensembleschutz nach dem Denkmalschutzgesetz 
steht, sind die dort möglichen Sondernutzungen gegen diesen Schutzzweck abzuwägen. 
 
Die exakte Zuordnung der Altstadtstraßen zu den jeweiligen Zonen kann dem angefügten 
Straßenverzeichnis und dem Zonenübersichtsplan entnommen werden.  
 
Zulässigkeitsregelungen  
 
Hinsichtlich der künftigen Zulässigkeit von diversen Sondernutzungen in den einzelnen 
Zonen gelten unterschiedliche Beschränkungen, wobei für bestehende Sondernutzungen 
(mit Ausnahme der Kundenstopper) Übergangsregelungen gelten sollen. 
 
Mit Inkrafttreten dieser Richtlinie zum 1. Januar 2020 gilt unter anderem folgendes: 
 
Kundenstopper und Nicht-Stadteigene Fahrradständer sind in allen Zonen, also in der 
gesamten Altstadt nicht mehr zulässig. Gleiches gilt für Warenauslagen mit mehr als 60 cm 
Tiefe und für Warenauslagen, die sich nicht direkt am Gebäude befinden oder die über die 
Ladenfront hinausreichen.  
 
Die Neuzulassung von Verkaufsständen, (Brezenverkaufsstände, Lotterieverkaufsstände, 
Imbissstände, Verkaufscontainer), Verkaufsautomaten und Vitrinen sowie gewerbliche 
Werbeaktionen, sind in den Zonen 1 und 2 nicht mehr genehmigungsfähig. Ausgenommen 
hiervon sind Aufstellungen aus Anlass des Geschäfts- oder Ladenumbaus, die auch 
weiterhin, da von vorne herein nur zeitlich beschränkt beantragt, gestattet werden können. 
 
 
Die vom Marktamt betriebenen Märkte in der Altstadt, d.h. der Wochenmarkt auf dem 
Hauptmarkt samt Verlegungsflächen und die jeweiligen Spezialmärkte in der Altstadt 
(Christkindlesmarkt, Ostermarkt, Herbstmarkt Trempelmarkt etc.) sind historisch 
gewachsener integraler Bestandteil des Stadtbilds der Altstadt. Sie sind öffentliche 
Einrichtungen und unterliegen dem Marktrecht (z.B. Gewerbeordnung und Marktsatzungen) 
und sind keine Sondernutzungen im Sinne dieser Richtlinie. (Hinweis: Für den Wochenmarkt 
Hauptmarkt wurden bereits eigene Gestaltungsrichtlinien erarbeitet, die am 3. Juli 2019 im 
RWA und am 18. Juli 2019 im AfS beschlossen wurden). 
 
 
 



Umgang mit bestehenden Sondernutzungen 
 
Mit Inkrafttreten dieser Richtlinie zum 1. Januar 2020 haben bereits bestehende 
Sondernutzungen, die künftig nicht mehr zulässig sind, grundsätzlich eine Übergangsfrist bis 
31.12.2020. Ausgenommen hiervon sind Kundenstopper. Sie sind mit Inkrafttreten der 
Richtlinie aus dem öffentlichen Raum zu entfernen.  
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Mit Beschluss der Richtlinie werden sich finanzielle Einbußen bei den 
Sondernutzungsgebühren ergeben. Diese werden, wegen den geltenden 
Übergangsregelungen, im Jahr 2020 teilweise und ab dem Jahr 2021 in vollem Umfang 
kassenwirksam. 
 
Der genaue Umfang des Rückgangs der Gebühren für die Sondernutzungen kann nicht 
exakt beziffert werden. Es ist von Mindereinnahmen von mindestens 250.000 Euro 
auszugehen. 


